
Schreiben betr. Pauschalierung der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer[1] für 

ausländische Einkünfte gemäß § 34c Abs. 5 EStG und § 26 Abs. 6 KStG 

Vom 10. April 1984 (BStBl. I S. 252) 

(BMF IV C 6 - S 2293 - 11/84) 

1.  Allgemeiner Grundsatz 

Die auf ausländische Einkünfte entfallende Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer kann nach 

§ 34c Abs. 5 EStG (§ 26 Abs. 6 KStG) im Einzelfall ganz oder zum Teil erlassen oder in 

einem Pauschbetrag festgesetzt werden, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen 

zweckmäßig oder die Anrechnung ausländischer Steuer nach § 34c Abs. 1 EStG besonders 

schwierig ist. Zur Erzielung einer einheitlichen Beurteilung solcher volkswirtschaftlichen 

Gründe gelten unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten 

Finanzbehörden der Länder für die Anwendung dieser Vorschrift nachstehende Grundsätze. 

Liegen die darin beschriebenen Voraussetzungen vor, gilt die nach § 34c Abs. 5 EStG 

erforderliche Zustimmung des Bundesministers der Finanzen als erteilt. Die Finanzämter sind 

in diesen Fällen ermächtigt, über die pauschale Steuerfestsetzung in eigener Zuständigkeit zu 

entscheiden. 

2.  Erfordernis der Antragstellung 

Die pauschale Festsetzung der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer wird auf Antrag 

vorgenommen. Bezüglich des Antragsrechts gelten die allgemeinen Grundsätze, die auch 

sonst für Erklärungen des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren anzuwenden sind, 

wenn von bestimmten in den Steuergesetzen vorgesehenen Wahlmöglichkeiten Gebrauch 

gemacht werden kann. Der Antrag kann gestellt werden, solange die Steuerfestsetzung noch 

nicht unanfechtbar ist oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Er ist für jeden 

Veranlagungszeitraum neu zu stellen. 

3.  Pauschal zu besteuernde Einkünfte 

3.1. Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer von unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen 

Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die ihren Gewinn 

durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, kann pauschal festgesetzt werden 

3.1.1. für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die durch die Tätigkeit einer in einem ausländischen 

Staat befindlichen Betriebsstätte (§ 12 AO, BFH-Urteil vom 7. 3. 1979 - BStBl. I S. 527) 

erzielt werden, wenn die ausländische Betriebsstätte von dem inländischen Teil des 
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Gesamtunternehmens durch organisatorische Maßnahmen, z. B. in der Buchführung oder 

durch eine Kostenträgerrechnung, so getrennt ist, daß die Ausgliederung des Teils der 

Einkünfte sichergestellt ist, für den die pauschale Besteuerung beantragt wird, 

3.1.2. für Einkünfte aus der Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft, bei der 

der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, wenn die Beteiligung 

zum Betriebsvermögen eines inländischen gewerblichen Unternehmens gehört, 

3.1.3. für Einkünfte aus selbständiger Arbeit, wenn diese Einkünfte auf der technischen 

Beratung, Planung und Überwachung bei Anlagenerrichtung beruhen und in einer in einem 

ausländischen Staat unterhaltenen Betriebsstätte (festen Einrichtung) erzielt werden. Die 

Ausführungen in Tz. 3.1.1. zur Möglichkeit der Ausgliederung der pauschal zu besteuernden 

Einkünfte gelten entsprechend. 

3.2. Die Körperschaftsteuer von unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften, 

Personenvereinigungen und Vermögensmassen (Muttergesellschaft) kann für Einkünfte aus 

einer zu ihrem inländischen Betriebsvermögen gehörenden Beteiligung an einer 

Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung und Sitz im Ausland (Tochtergesellschaft) pauschal 

festgesetzt werden, wenn die Muttergesellschaft nachweislich seit mindestens 12 Monaten vor 

dem Ende des Veranlagungszeitraums oder des davon abweichenden 

Gewinnermittlungszeitraums mindestens zu einem Zehntel unmittelbar am Nennkapital der 

Tochtergesellschaft beteiligt ist. Bei der Ermittlung dieser Einkünfte ist Abschnitt 76 Abs. 15 

Satz 3 KStR[2] zu beachten. 

4.  Veräußerungsgewinne 

Tz. 3 gilt nicht für Einkünfte aus der Veräußerung der Betriebsstätte und von Anteilen an 

einer Personengesellschaft oder an einer Tochtergesellschaft. 

5.  Tätigkeitsmerkmale 

In den Fällen der Tz. 3.1.1., 3.1.2. und 3.2. setzt die pauschale Besteuerung voraus, daß die 

ausländische Betriebsstätte, Personengesellschaft oder Tochtergesellschaft, aus der die 

Einkünfte bezogen werden, jeweils ausschließlich oder fast ausschließlich (vgl. Abschn. 76 

Abs. 9 Satz 1 und 2 KStR) die Herstellung oder Lieferung von Waren außer Waffen, die 

Gewinnung von Bodenschätzen oder die Bewirkung gewerblicher Leistungen zum 

Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errichtung oder dem Betrieb von Anlagen, die dem 

Fremdenverkehr dienen, oder in der Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern 
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einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen, Verfahren, Erfahrungen und 

Kenntnissen oder im Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr bestehen. 

6.  Verluste 

Bezieht der Steuerpflichtige aus einem ausländischen Staat Einkünfte i. S. der Tz. 3. aus 

mehreren Einkunftsquellen, so ist auf das Gesamtergebnis abzustellen. Die Steuer kann also 

nur für den Betrag der in Tz. 3. genannten Ein künfte pauschal festgesetzt werden, der sich 

nach Ausgleich mit den im selben Veranlagungszeitraum erzielten negativen Einkünften 

ergibt. Ein negatives Gesamtergebnis mindert pauschal zu besteuernde Einkünfte der 

folgenden Veranlagungszeiträume nicht. 

7.  Umfang der pauschal zu besteuernden Einkünfte 

7.1. Stammen Einkünfte im Sinne dieser Grundsätze aus mehreren ausländischen Staaten, so 

kann der Steuerpflichtige den Antrag auf Pauschalierung auf die Einkünfte aus einem oder 

mehreren dieser Staaten beschränken. 

7.2. Der Antrag auf pauschale Besteuerung kann nicht auf einen beliebigen Teilbetrag der 

Einkünfte, für die die pauschale Besteuerung in Betracht kommt, begrenzt werden, um z. B. 

durch die Inanspruchnahme der in den Steuertabellen enthaltenen Freibeträge insgesamt einen 

Steuersatz zu erreichen, der unter 25 vom Hundert liegt. 

7.3. In den Antrag auf pauschale Besteuerung brauchen jedoch Einkünfte der in § 26 Abs. 3 

KStG genannten Art nicht einbezogen zu werden. 

7.4. Gesonderte Feststellung der Einkünfte 

7.4.1. Sind pauschal zu besteuernde Einkünfte im Rahmen einer gesonderten 

Gewinnfeststellung (§ 180 AO) zu berücksichtigen, so hat das Betriebsfinanzamt auf Antrag 

die für die pauschale Besteuerung erforderlichen Feststellungen zu treffen und dem 

Wohnsitzfinanzamt mitzuteilen. 

7.4.2. Ein Mitunternehmer kann unter Beachtung der Tz. 6. die pauschale Besteuerung für 

seinen Anteil an den ausländischen Einkünften beantragen. Es ist nicht erforderlich, daß die 

übrigen Mitunternehmer einen entsprechenden Antrag gestellt haben. 

8.  Steuerberechnung 

Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer auf die pauschal zu besteuernden Einkünfte beträgt 

25 vom Hundert der Einkünfte, höchstens 25 vom Hundert des zu versteuernden 

Einkommens. Wird die Steuer pauschal festgesetzt, so kann eine auf diese Einkünfte ggf. 
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entfallende ausländische Steuer vom Einkommen weder auf die deutsche Einkommen- bzw. 

Körperschaftsteuer angerechnet noch bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte[3] 

abgezogen werden. Die pauschale Besteuerung schließt aber weder die Anrechnung noch den 

Abzug ausländischer Steuern aus demselben Staat aus, die auf andere als die pauschal 

besteuerten Einkünfte erhoben worden sind. Die pauschal besteuerten Einkünfte sind bei der 

Ermittlung der auf die übrigen Einkünfte anzuwendenden Steuersätze nicht zu 

berücksichtigen. Kommt im selben Veranlagungsfall neben der pauschalen Besteuerung die 

Anrechnung ausländischer Steuern nach § 34c Abs. 1 EStG in Betracht, so sind vor der 

Berechnung des Anrechnungshöchstbetrags der Betrag der pauschal zu besteuernden 

Einkünfte aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte[4] und die Pauschsteuer aus dem 

aufzuteilenden Steuerbetrag herauszurechnen. 

9.  Organschaft 

Werden Einkünfte i. S. der Tz. 3. von einer unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft 

(Organgesellschaft) bezogen, deren Einkünfte nach den §§ 14 bis 18 KStG einem 

inländischen gewerblichen Unternehmen (Organträger) zuzurechnen sind, so kann der 

Organträger die pauschale Steuerfestsetzung beantragen. Dabei sind alle dem Organträger 

zuzurechnenden begünstigungsfähigen Einkünfte aus einem Staat zusammenzufassen. 

10. Verhältnis zu Doppelbesteuerungsabkommen 

Die vorstehenden Grundsätze gelten nicht für Einkünfte aus einem Staat, mit dem ein 

Doppelbesteuerungsabkommen besteht. 

11. Nach diesen Grundsätzen ist ab Veranlagungszeitraum 1984 zu verfahren. 

 
[1] Für die Körperschaftsteuer aufgeh. m. W. v. VZ 2004 durch BMF v. 24. 11. 2003, BStBl. I 

S. 747.  
[2] Ab VZ 2001 gegenstandslos (vgl. StSenkG v. 23. 10. 2000, BGBl. I S. 1433).  
[3] Ab VZ 1992 „Ermittlung der Einkünfte“; vgl. § 34 Abs. 2 und 3 EStG.  

[4] Ab VZ 1992 „Summe der Einkünfte“; vgl. § 34c Abs. 1 EStG.  

 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FN3#FN3
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34c
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34c&x=1
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FN4#FN4
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=14
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=KStG&p=18
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FR1#FR1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BMF&d=2003-11-24
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=BStBl&b=2003&s=747&a=I
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FR2#FR2
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FR3#FR3
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34&x=2
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?vpath=bibdata\ges_erl\bmf_iv_c6_s2293_11_84\cont\bmf_iv_c6_s2293_11_84.htm&pos=0&lasthit=true&hlwords=vom#FR4#FR4
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34c
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EStG97&p=34c&x=1

